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erklänmg der elnmüthig gutgeheißenen Anfrage! beim
Volke um Vollmacht, die Constitutions-- Abände-
derungcn sobald möglich ihm vorzulegen.

Der Bericht der Minorität war folgender:
B. Präsident, BB. Repräsentanten Die Mi-

noritàt der Revisionscommission welcher Sie die
Untersuchung des 106. §. in Betreff der 5 Jahre,
welche zwischen dem ersten und zweiten Dekret des
Senats vergehen sollen, aufgetragen, hat sich nicht
entschließen können, der Majorität, welche diese
Sache 6 Wochen vertagen will beizutreken. Die
fränkische Regierung hat der Schweiz eine Versas--
lung gegeben, die unstreitig unker allen reprasen-
tativen Verfassungen, womit sie die Töchter Rcpubs
liken ausgesteuert hat, den meisten Gahrungsstoff
zu einer Herrschaft von Wenigen enthalt. Gewalt
ist oft über Recht. Wir habèn die Constitution
angenommen. Die AnHanger der alten Ordnung
thaten es aus Furcht; die Freunde der Freiheit
und Gleichheit in der Hoffnung, die zu grellen
Nuancen der Aristokratie könnten in Zeit von 5 Iah-
ren gemildert, oder gar ausgewischt werden. Es
trösteten sich die wärmsten Freunde der werdenden
Republik im Taumel des Entzückens über die neue
Schöpfung. Aber dieser Trost war von kr zer
Dauer. So wie die kältere Vernunft über das
Gefühl, das sie Anfangs überflügelte, siegte,
sahen sie ein, daß bei mehrerer Beleuchtung ^des
loö. §., die gepriesene Wiedergeburt bloße Thu-
schtmg, und die Zurükgave der Obcrherrlichkeit des
Volks eitles Biendwe-k sey. Laut des gemeldten
5. ist es zwar gestattet, die nöthigen Abänderungen
zu machen; aber auf der andern Seite wird es so

sehr erschwert, diese Abänderungen ins Werk zu
setzen, daß, ohne ein Wagestück zu versuchen, sie

niemals zu Stande kommen würden. Und wer
hätte noch vor Kurzem so etwas unterfangen
Vergebens hätte man sich an den Schöpfer des
neuen Gebäudes gewendet. Nur Saturn wühlte
im Eingeweide seiner Kinder. Die Götter der Er-
de sind gegen die Ihrigen so grausam nicht; sie
lieben sie, so ungestaltet sie auch find. Ohneden
go. Prärial Härte die Revisionsesmmission umsonst
Verbesserungen vorgeschlagen. Der ioü. §. wurde
die ins Werk Setzung derselben unmöglich gemacht
haben. Ich habe nicht nöthig B- Pras., BB.
Repr. Ihnen dieses zu beweisen. Man darf den
berüchtigte» §. nur lesen, und man ist sogleich von
meiner Behauptung überzeugt. Dieser H. ist wirk--
lich der gordische Knote» ; er läßt sich nicht aufs
lösen; er will zerschnitten seyn. B. Präs., BB.
Repr. was zögern wir denn länger, zu thun
was wir thun sollen und was wir Dank den
neuerlichen, und wie zu hoffen ist, glüklichen Er-

in Frankreich!) nun thun können.

l-

Warum sollten wir, wie die Majorität will, die-?
sen Entschluß noch einige Zeit aufschieben? lda-
ben wir nicht schon durch unser bisheriges Versah-
ren in den Vorschlagen zu Abänderungen in der
Constitution hinlänglich gezeigt, daß wir die nös
thigsten §§. zuerst vornehmen wollen? Und web-
chen §. ist es nothwendiger abzuändern, als eben
den ro6. Die Majorität will zuerst ein wenig
zuwarten wie der große Rath unsere Vorschläge
aufnimmt. B. Präs. BB. Repr. können wir
auch nur einem Augenblick zweifeln, der große Rath
wünsche nicht sehnlichst die nöthigen Verbesserungen
zu kenne», und vor allen in Betreff des 106.
§. So lange dieser §. besteht, kann m der große
Rath nicht einmal die andern Verbessernngssor-
schlage annehmen, indem Z Jahre zwischen den
2 Dekreten des Genars verfließen müßen. Die
Majorität trägt Bedenken, schon jezt etwas über
diese Sache zu bestimmen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Jen ne r s Entschuldigung seines Briefes an
R a pin at.

Wir finden diese Entschuldigung in dem Zmls-
till ci,<z wtiuzanllo lg. 22. (26. Fuli yy) welches sie

vermuthlich aus einem Pariser Blatte, das uns
nicht zu Gesichte gekommen, hergenommen hat.

„Beauftragt, mich bei dem fränkischen Direk-
torium im Namen der Contributionspfiichtchen der
Gemeinden Luzern, Zürich, Eolothurn Bern und
Fryburg zu verwenden, um zu ihren Gunsten eine

Verminderung der übermäßigen, durch Rapinats
Vorgänger ihnen aufgelegten Contribution zu crhal-
ten, fand ich bei dieser Unterhandlung nicht wenige
Schwierigkeiten. Endlich kam eine Verkommniß zu

Stande, "deren Vollziehung neue Hindernisse in den

Weg gelegt wurden; ich reiste hierauf nach der

Schweiz und erhielt von dein Bürger Rapinat,
Civilcommissar der fränkischen Regierung, der mit

Vollmachten in politischen, Finanz- n. a. Angele-
genheiten verschen war, das Ende der Mißverstand-
nisse und unangenehmen Verhältnisse, die meiner
Ankunft in Helvetien vorgegangen waren. Ä»
der Folge entschied oder unterstüzre dieser Commis-

sar, bei seiner Regierung den Nachlaß der noch
bezahlten Csimibutloncn der Bürger von Luzern,
Zürich, Fryburg und Solothnrn, und rettete sie

dadurch von einem vollständigen Ruine.
„Diese Thatsachen veranlaßten den Brief, wel-

chen ich nach meiner Rükkunft auf Paris dem B.
Rapînát schrieb, und sie erwarben ihm ans meine

persönliche Dankbarkeit Ansprüche. "
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